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Martin Kintzinger

ALBRECHT II. (1438–39)

I. Dt. Kg. (1438–39), Kg. von Ungarn
(1437–39) und † Böhmen (1438–39), Hzg. (Alb-
recht V.) von † Österreich (1411–39); * 10. Aug.
1397; ∞ Elisabeth von Luxemburg, einzige
Tochter Ks. † Sigismunds (1421); Kinder: Ge-
org (1436), Ladislaus Postumus (1440–57), Hzg.
von † Österreich (1452–57), Kg. von Ungarn
(1445–57) und † Böhmen (1453–57), Anna
(1432–62, ∞ Hzg. Wilhelm III. von Sachsen,
Mgf. von † Meißen), Elisabeth (1437–1505, ∞
1454 Kg. Kaziemierz IV. Jagiello von Polen,
Großhzg. von Litauen († Jagiellonen)); † 27.
Okt. 1439 (auf der Rückreise nach Wien an der
Ruhr, in Langendorf-Neszmély an der Donau
bei Gran), = in Stuhlweißenburg, am 18. März
in Frankfurt am Main einstimmig von den
Ebf.en Dietrich von Mainz, Dietrich II. von Köln
und Raban von Trier sowie von Pfgf. Otto I. von
Mosbach, Hzg. von † Bayern (als Vormund
Pfgf. Ludwigs IV. bei Rhein), Hzg. Friedrich II.
von Sachsen und Mgf. Friedrich I. von Branden-
burg gewählt, zur Krönung mit der Reichskrone
kam es nicht; Eltern: Hzg. Albrecht IV. von
Österreich (1377–1404) und Hzg.in Johanna So-
phie von Bayern (-Straubing).

II. Als österr. Hzg. führte A. den Abwehr-
kampf gegen die Hussiten und betrieb eine
energ. Reformpolitik durch Landfriedenssiche-
rung, Zentralisierung des Gerichtswesens, Kon-
solidierung der Finanzen, Stabilisierung der
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen (v. a. mit
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dem S) und reformorientierte Landeskirchen-
politik. Die wirkungsvolle Förderung der habs-
burg. Stammlande setzte er auch als Kg. fort, so
daß es schwer fällt, zw. kgl. und landesfsl. Po-
litik eindeutig zu unterscheiden. Der Antritt des
luxemburg. Erbes seit 1437, wobei die Übernah-
me der Stephanskrone nach Verhandlungen mit
den Vertretern der ungar. Stände ohne nennens-
werte Opposition gelang, veranlaßte A. zu einer
am Vorbild Ks. † Sigismunds orientierten Po-
litik, in der v. a. die böhm. und ungar. Verhält-
nisse sein Handeln bestimmten. In † Böhmen
wurde A. trotz gemäßigter Haltung und Aner-
kennung der Basler Kompaktaten mit einer hus-
sit. Gegenpartei konfrontiert, die den jüngeren
Bruder Kg. Władysławs III. von Polen, Kazie-
mierz, als Gegenkg. erhob. Das führte trotz
mehrheitl. Zustimmung der böhm. Stände zum
Kgtm. A.s zu einer Reihe von Kriegshandlungen
in † Böhmen und † Schlesien. 1439 konnte der
Kg. dennoch in Ungarn gegen die andrängen-
den Türken vorgehen (unter Einschaltung des
Konzils von † Basel war es zu einem Waffen-
stillstand in † Böhmen und zu Friedensver-
handlungen mit Polen gekommen). In der Ab-
wehr der osman. Expansion erblickte A. eine
seiner Hauptaufgaben, derer sich aber die un-
gar. Stände nur unzureichend annahmen. Kg.
A. hat das engere Reichsgebiet nie betreten und
delegierte die Aufgaben der Reichsregierung an
seine Räte und die Mitglieder der Reichskanzlei.
Dabei konnten u. a. Kaspar Schlick und Konrad
von Weinsberg bedeutenden Einfluß ausüben.
Kaspar Schlick und Konrad von Weinsberg ver-
traten im Auftrag A.s jene Neutralitätspolitik,
wie sie auch die Kur- und Rfs.en in der Kirchen-
frage wahrten, und bestätigten namens des Kg.s
die Mainzer Akzeptation vom 26. März 1439. In
der Diskussion um die Reichsreform auf den
(ergebnislos bleibenden) Reformreichstagen zu
† Nürnberg (Juli und Okt. 1438) vertraten die
kgl. Räte die städtefreundl. Haltung des Kg.s.
Erkennbar sind überdies Ansätze einer Verwal-
tungsreform im Reich und Bestrebungen zur
Erneuerung der kgl. Rechte im Reich. Eine ab-
schließende Beurteilung der Reichspolitik A.s
ist wg. der Kürze seines Wirkens kaum mög-
lich, sein polit. Potential, wie es aus der Tätig-
keit als österr. Landesfs. erschlossen werden
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kann, war aber zweifellos sehr beachtlich. Dort
war seine Politik von der Vorstellung bestimmt,
ein regnum Austriae zu formen, wie dies wohl am
deutlichsten in der in etl. Urk.n verwendeten
Formel Reich und Haus Österreich zum Ausdruck
kommt. A. hat schon als österr. Landesfs. ein
hohes Herrschaftsgefühl entwickelt, ausge-
drückt in dem ihm zugeschriebenen Satz, man
müsse den Fs.en mehr lieben als seinen leibl.
Vater, und es auch auf seine Kgtm.er und die
Regentschaft im Reich übertragen. Seine aller-
ersten Maßnahmen, die Reformreichstage des
Jahres 1438, die er, wenn auch in absentia, sehr
stark beeinflußt hat, das Vorgehen in † Böh-
men und in der Kirchenfrage sowie die Umstän-
de des Zuges gegen die Türken sprechen alle-
samt für eine von Souveränität und Würde
durchdrungene Herrschaftsauffassung. Die
meßbaren Erfolge seines Wirkens blieben aller-
dings in der kurzen Königszeit gering. Immer-
hin aber kam es zur Mainzer Akzeptation, die
das Verhältnis des Reichs zum Papsttum klärte,
zur Sicherung † Böhmens gegen poln. An-
sprüche, für die Kräfte des Reiches bereitge-
stellt worden waren, und zu Maßnahmen, die
die Wiedergewinnung der durch Burgund ent-
fremdeten und bedrohten niederländ. Reichs-
gebiete, einschließl. † Luxemburgs und Fries-
lands, weiter betrieben hatten. Ersichtl. sind
auch Bemühungen, die kgl. Einkünfte zu stei-
gern und die kgl. Kammer zu sanieren, was, wie
schon zu † Sigismunds Zeiten, abermals über
die Judenbesteuerung in großem Maßstab ver-
sucht wurde. Von den großen Problemen konn-
te ledigl. die böhm. Frage einigermaßen befrie-
digend gelöst werden, die Reichsreform schei-
terte, und auch alle anderen Pläne und Vorha-
ben blieben im Ansatz stecken.

III. A.s. Itinerar weist ihn als reisenden
Herrscher aus. Kürzere Perioden ständiger Hof-
haltung an bestimmten Orten wechseln ab mit
raschen Reisen aus milit. oder diplomat. Grün-
den (zum Itinerar im einzelnen, das den kgl.
Hof als Reisehof ausweist, siehe Hödl 1978,
S. 28–37). Wie schon als Landesfs. förderte A.
auch als Kg. die Hauptstadt und Res. Wien, de-
ren Erscheinungsbild im ältesten bekannten
Stadtplan, dem sog., um 1421/22, viell. im Zu-
sammenhang mit der Heirat A.s. und im Um-
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kreis Johanns von Gmunden entstandenen Al-
bertinischen Plan festgehalten ist, und auf dem
neben Hofburg und Universität auch das para-
deys als landesfsl. Lustgarten hervortritt. Der Si-
cherung des hauptstädt. Handels und Verkehrs
diente die Errichtung neuer Brücken über die
Donau (siehe RI XII, 1975, Nr. 1064), aber auch
Interventionen zugunsten venezian. Händler,
die sich unter kgl. Geleit auf dem Weg nach
Wien befanden.

Kg. A. hat nur während seines mehrmona-
tigen, teilw. krankheitsbedingten Aufenthaltes
in † Breslau (18. Nov. 1439 bis 4. März 1439),
wo er schließl. den Reichskanzler Kaspar
Schlick zur Regelung noch anstehender Pro-
bleme zurücklassen mußte, eine von ihm direkt
und unmittelbar beeinflußte Regierungstätig-
keit entfalten können. Dort wie auch sonst in
den wenigen Monaten der Regierung A.s blie-
ben Maßnahmen gegenüber den Reichsständen
und den Reichsuntertanen des engeren Reichs-
gebietes weitgehend beschränkt auf Privilegi-
envergabe, auf die Verlängerungen und Bestä-
tigungen bestehender Rechte und auf Beleh-
nungen für anwesende und beim Kg. bzw. des-
sen Hof vertretene Reichsangehörige. Dies und
eine gegenüber dem Vorgänger veränderte Ge-
schäftspraxis zeigen bzw. dokumentieren, daß
die unter der Leitung des bewährten Kaspar
Schlick stehende Reichskanzlei völlig selbstän-
dig funktionierte und auch an sehr komplizier-
ten Materien nicht scheiterte.

Dennoch wurde die ständige Abwesenheit
des Kg.s als störend empfunden. Die Meinung,
daß die Anwesenheit des Kg.s im Reich unum-
gängl. sei, war nach wie vor weit verbreitet,
wenngleich diskutiert wurde (bes. in den Som-
mermonaten 1439), ob nicht an die Stelle des
Kg.s eine als gleichrangig einzustufende admi-
nistrative Instanz treten und man dafür nicht
das Amt der Reichsverweserschaft heranziehen
könne. Konrad von Weinsberg machte nach-
drückl. darauf aufmerksam, daß der Kg. bald
zwecks Krönung und Huldigung sowie Beset-
zung des Hofgerichts ins Reich kommen solle,
könne er dies nicht tun, so möge er doch bis
dahin das Reich wenigstens mit einem Verweser
bestellen. Dem Problem versuchte Kg. A. auch
mit dem Einsatz eines der Praxis der Konzilien

vergleichbaren Gesandtschaftswesens beizu-
kommen, im Zuge dessen verstärkt das Mittel
schriftl. erteilter Vollmachten oft mit zusätzl.
Instruktion eingesetzt wurde. In den Vollmach-
ten wurde das Mandat der Gesandten manch-
mal samt gewünschtem Ergebnis zieml. präzise
abgesteckt, sonst aber öfter auch als allgemeine
Ermächtigung erteilt.

Energ. trat A. dafür ein, die kgl. Kammer,
ähnl. wie er dies im Hzm. † Österreich getan
hatte, zu konsolidieren, überließ aber diese
Aufgabe der Tatkraft und Erfahrung des schon
zu Zeiten Ks. † Sigismunds durch viele Jahre tä-
tigen »Finanzministers« Konrad von Weins-
berg, dem er dessen Vollmachten sämtl. erneu-
erte, der sich aber nicht neuen Konzepten zu-
wandte, sondern sich wie bisher auf bereits er-
probte und erschlossene Finanzierungsquellen
verließ (Reichssteuern, Judenbesteuerung und
Goldener Opferpfennig, Abgaben der Reichs-
städte), die keineswegs ausreichten und zudem
öffentl. Unmut hervorriefen. Die Lage war so
schlecht, daß sogar an die Verfremdung von
Ablaßgeldern gedacht wurde. In erster Linie
sollten aber »Judengelder« herangezogen wer-
den. Akuter Geldmangel zwang bspw. den Kg.
und seinen Hof, in † Breslau in eher minderen
Quartieren abzusteigen und die Lebenshaltung
sehr bescheiden zu gestalten, dennoch gab es
unter dem Spott der Zeitgenossen bei der Ab-
reise Zahlungsschwierigkeiten.

Erhebl. Probleme gab es auch mit der
Reichsmünze – insgesamt ergibt sich ein zieml.
desolates Bild einer Finanzverwaltung, die dem
Kgtm. keine solide Basis zu bieten in der Lage
war. Zw. den Finanzen des Hofes und der Haus-
macht wurde kaum unterschieden, denn auch
unter Kg. A. dominiert dabei der dynast. An-
spruch bis hin zu der Auffassung, daß der Kg.
letztl. der persönl. Eigentümer sei. Immer aber
gibt es auch die unternehmer. prozentuale Be-
teiligung der Mitbeteiligten.

Der in der ersten Hälfte des 15. Jh.s zu beob-
achtende Prozeß, das traditionelle Hofgericht
durch andere Formen der Gerichtsbarkeit zu er-
setzen und dafür die persönl. Iurisdiktionsrech-
te des Kgtm.s als oberstrichterl. Instanz heran-
zuziehen, wurde unter A. wesentl. in Richtung
Schieds- und Kammergerichtsbarkeit beschleu-
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nigt. Für das weiterhin bestehende Hofgericht
waren Johann Geisler als Leiter der Hofgerichts-
kanzlei und Hofgerichtsnotar und Georg Hütel
als Hofgerichtsprokurator tätig. Sie waren
gleichzeitig Mitglieder des kgl. (Hof-)Rates und
wie die Mitglieder der Kanzlei als polit. »Be-
amte« tätig. Gerichtl. Aktivitäten haben, stetig
anwachsend seit A., die Durchdringung des Rei-
ches vom Hofe aus wesentl. gefördert.

Am kgl. Hof A.s wirkten Kräfte aus der
Hausmacht und aus dem übrigen Reich nebein-
ander. Im Königsdienst wechselten sich »Be-
amte« aus beiden Bereichen ab, denn wie schon
seine Vorgänger hat auch Kg. A. bewährte Lan-
desbeamte in den Königsdienst berufen und
dem vorhandenen Personal in landesfsl. Dien-
sten erprobte Leute seines bes. Vertrauens bei-
gesellt. Neben die Kontinuität wahrenden Kräf-
te trat damit ein neues Element in den Kreis der
zum Dienst am Kgtm. Berufenen, das Dynastie
reichspolit. Interessen gleichermaßen vertreten
sollte. So wurde etwa mit Albrecht von Potten-
dorf ein prominenter österr. Landherr und en-
ger Vertrauter des Landesfs.en als kgl. Rat und
Gesandter beim Reichstag von † Nürnberg im
Okt. 1438, aber auch in diplomat. Missionen
eingesetzt. Den langjährigen Hofmeister Ks. †
Sigismunds, Gf. Ludwig XII. von Oettingen,
ließ A. durch den österr. Gf.en Johann von
Schaunberg ablösen, und den österr. Oberst-
kämmerer Hans von Ebersdorf machte er zum
ständigen kgl. Rat, ebenso den österr. Land-
herrn Stephan von Hohenberg zu einem seiner
engsten Ratgeber (v. a. in ungar. Angelegenhei-
ten). Desgleichen wurde auch der österr. Hub-
meister Ulrich Eizinger, den A. in den Freiher-
renstand erhob und ihm wg. seiner Verdienste
und Finanzkraft dabei eine gefürstete Freiung
verlieh, zum Königsdienst herangezogen.

Mit Regierungsantritt Kg. A.s gab es zwei
Hofkanzleien, denn der Kg. gliederte die österr.
Kanzlei nicht mehr in die für das Binnenreich
zuständige (röm.) Reichskanzlei ein. Gleichzei-
tig wurde auch eine gesonderte ungar. Kanzlei
weitergeführt. So kann in den Jahren 1438 und
1439 nach regionaler Kompetenz zw. einer
Reichs- (oder Römischen) Hofkanzlei und einer
Österreichischen Hofkanzlei unterschieden
werden, deren Kanzler spätestens seit 1442 als
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cancellarius Austrie eine gewisse Selbständigkeit
der Kanzlei gegenüber dem Landesfs.en hervor-
kehrte und die durch ein eigenes Kanzleihaus in
Wien in der Hauptres. stationär wurde. In die
Reichshofkanzlei flossen damals formale wie
personelle Elemente aus der österr. Kanzleitra-
dition ein (vgl. dazu Heinig, Tl. 1, 1997,
S. 567ff.). Sie »war das Hofgebilde mit dem fe-
stesten Zusammenhalt« (Moraw 1983b, S. 39).
Kg. A. hat für die Agenden der Reichskanzlei
weitgehend das Personal seines Vorgängers
übernommen. Während die Kfs.en gerne einen
geistl. Kanzleileiter gesehen hätten, beharrte A.
auf Kaspar Schlick (um 1395/96–1449), dem seit
1433 bewährten ersten Reichskanzler aus dem
Laienstande, der schon als Vizekanzler (seit
1429) die einflußreichste Persönlichkeit am
Hofe gewesen war. Ihm unterstanden vier
hauptamtl. tätige Protonotare, von denen zwei,
Dietrich Ebbracht und Petrus Kalde, geistl.
Standes waren. Die Protonotare Marquard Bri-
sacher und Hermann Hecht waren Laien, der
Sekretär Wilhelm Tatz hingegen Freisinger Ka-
noniker. Für die Registratur war seit Sept. 1438
der zuvor in der böhm. Kanzlei beschäftigte Jo-
hannes Richter zuständig. Die Protonatore wur-
den von etl. nachgeordneten Beamten und
Schreibern unterstützt. Von den Schreibern ist
nur Jakob Widerl namentl. bekannt, doch ha-
ben auch die Protonotare selbst Urk.n und
Briefe nicht nur verfaßt, diktiert und ausgefer-
tigt,sondernauchselbstgeschrieben.Nochmehr
als unter A.s Vorgänger wurde die Kanzlei in
den wenigen Monaten der Regierungszeit des
Habsburgers in diplomat. Missionen eingesetzt,
aber auch für die Unterstützung des weitge-
spannten Aufgabenkreises des Reichserbkäm-
merers Konrad von Weinsberg herangezogen.

Konrad von Weinsberg (um 1378–1448),
Reichsprotektor beim Konzil von † Basel, un-
terhielt auch unter A. auf seiner Burg Gutten-
stein (nördl. Heilbronn) eine Art Außenstation
des Hofes in Form eines nachgerade zentralen
Stützpunktes für das gesamte Reichsgebiet.
Kein kgl. »Finanzminister« des SpätMA war be-
deutender als dieser sich in Reichs- und Königs-
diensten schließl. ruinierende oberste Admini-
strator, in dessen von den Vorgängern übernom-
mene Verpflichtungen † Friedrich III. nicht
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mehr eintrat. Konrad verfügte über eine eigene
»Behörde« samt einem eigenen kleinen Stab von
Mitarbeitern und Boten. Sie kann bürokratie-
geschichtl. gesehen als höher entwickelt einge-
stuft werden als die Hofinstitutionen und war
eine Informationsdrehscheibe, die sich an allen
wesentl. Zusammenkünften von Reichsständen
beteiligte und u. a. auch für die zahlr. Huldigun-
gen von Reichsstädten sorgte, die dem neuen
Kg. zugedacht waren. Konrad von Weinsberg
hat eine ganze Reihe polit. Komptenzen bei sich
gebündelt, Innen- und Außenpolitik ebenso wie
kirchen- (Konzil von † Basel) und dynastiepolit.
Agenden, aber auch solche des Finanz-, Steuer-
und Justizwesens. Mit Ausnahme der Kanzlei-
geschäfte gab es kaum etwas, an dem der Käm-
merer, immer ausgestattet mit entspr. kgl. Voll-
machten, nicht beteiligt war (siehe dazu im ein-
zelnen Hödl 1978, S. 173ff.).

Im Justizwesen hat Kg. A. seine persönl. Ju-
risdiktion unter Miteinbeziehung schiedsrich-
terl. Gerichtsformen und der Kammergerichts-
barkeit als eine aus der persönl. Iurisdiktion des
Kg.s abgeleitete Gerichtsform, die die kgl.
Machtfunktionen stärken sollte, zu fördern ge-
sucht und dafür zunehmend gelehrte Mitglieder
seines Hofrates herangezogen. »Verbehörd-
licht« wurde dieses Kammergericht durch das
Zusammenwirken persönl. Gerichtsrechte des
Kg.s mit seinem Hofrat, der nun immer mehr
aus gelehrten, gut ausgebildeten Juristen be-
stand, die in der Erfüllung ihrer Aufgaben von
der Hofkanzlei unterstützt wurden. Mitglieder
(consiliarii) dieses Rates, der die Hauptlast der
diplomat. Missionen zum Papst, zum Konzil
und zu den Kfs.en trug, waren neben den drei
Spitzen Konrad von Weinsberg, Kaspar Schlick
und dem Reichserbmarschall Haupt II. von Pap-
penheim, der wie seine Vorgänger seit dem 12.
Jh. für den Schutz des Judenrechtes zuständig
war, die Bf.e Johannes Schele von Lübeck, Le-
onhard von Passau, Friedrich von Regensburg,
Nikodemus della Scala von Freising, Sylvester
von Chiemsee, Peter von Augsburg und der in
A.s. Zeit nicht mehr in Erscheinung tretende
Walram von Utrecht, weiters der Abt des Wiener
Schottenkl.s Johannes von Ochsenhausen und
der Propst der Augustiner-Chorherren von Klo-
sterneuburg Georg Muestinger sowie die ge-

lehrten Kleriker und Doktoren Georg Fischel,
Johannes von Eich und Rudolf von Rüdesheim.
Als Administrator (Geschäftsführer?) des Hof-
rates war der Protonotar Dietrich Ebbracht tätig.
Für die Reformreichstage bediente sich Kg. A.
nahezu ausschließl. der dem Laienstand ange-
hörigen Mitglieder des Rates, also neben Kas-
par Schlick, Konrad von Weinsberg und Haupt
von Pappenheim der Hofgerichtsbeamten Jo-
hann Geisler und Georg Hütel, aber auch Mar-
quard Brisachers und des österr. Marschalls
Albrecht von Pottendorf. Weil man eine bedeu-
tende Gesandtschaft des Basler Konzils dort er-
wartete, wurde dieser Gruppe beim Nürnberger
Oktoberreichstag des Jahres 1438 auch der Bf.
von † Passau, Leonhard, beigegeben. Ständige
Funktionen im Rat übte auch der Ritter Hartung
Klux, der schon Ks. † Sigismund als familiaris
gedient hatte, und seit Juli 1439 wahrscheinl.
auch Heinrich von Beinheim. Temporär tätig
und mit Spezialaufgaben betraut waren auch
Persönlichkeiten aus dem reichsstädt. Bereich
wie Walter von Schwarzenberg d. Ä. aus Frank-
furt am Main, Walter Ehinger aus Ulm, Ulrich
aus † Augsburg, Michael aus Oberehnheim so-
wie der Basler Ratsherr Henmann Offenburg
und wohl auch Sebald Beheim aus † Nürnberg.
Zusätzl. zog A. auch Räte aus dem böhm. und
ungar. Kgr. und aus dem österr. Hzm. für Agen-
den seiner Regierung heran, bspw., wie er-
wähnt, Albrecht von Pottendorf auf den Reichs-
tagen, Johann von Schaunberg für † Schlesien
und Stefan von Hohenberg für Verhandlungen
mit Polen. Angemerkt sei, daß A. eine im Ver-
gleich zur kurzen Regierungszeit sehr große
Zahl von Personen in den Kreis seiner familiares
aufnahm und sie damit, in welcher Form auch
immer, zu Diensten bei Hof verpflichtete. Hof-
kapläne A.s waren der † Passauer Dekan Burk-
hard Krebs und der gelehrte Theologe Rudolf
Wolkardi von Heringen, letzterer diente dem
Kg. auch als Leibarzt.

Von einer Hofdame der machtbewußten
Ehefrau Kg. A.s, der Frau des Wiener Patriziers
Johann Kottanner, des Kammerherrn des Wie-
ner Dompropstes, und Wwe. des Ödenburger
(Soproner) Bürgermeisters Peter Székeles, He-
lene Kottannerin, stammt eine in spannendem
und detailgenauen Erzählstil, in bayer.-österr.



Sonderdruck aus: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich.
Ein dynastisch-topographisches Handbuch (= Residenzenforschung, Bd. 15.I).
ISBN 3-7995-4515-8
© Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003

341

mundartl. gefärbter Sprache um 1450 verfaßte
Denkschrift, die zeigt, wie die 31jährige Köni-
ginwitwe Elisabeth gemeinsam mit Helene
nach dem Tod ihres Gemahl vom Hofe aus dy-
nast. Politik machte: Elisabeth geht zum Schein
auf den ihr von ungar. Standesherren vorgeleg-
ten Plan ein, den 16jährigen Polenkg. Władisław
zu heiraten, um Zeit zu gewinnen, weil ihr die
Geburt eines Sohnes vorausgesagt ist. Sie be-
auftragt ihre Kammerfrau Helene, die streng
bewachte Stephanskrone aus der Plintenburg
(heute Visegrád) zu entwenden, was der Kottan-
nerin in der Nacht vom 21. auf den 22. Febr.
1440 mit Hilfe eines ungar. Adeligen und dessen
Dieners gelingt. Noch am 22. Febr. 1440 bringt
sie die Krone auf einem Schlitten über die zuge-
frorene Donau zur Kg.in in Komorn, die eine
Stunde nach Eintreffen der Krone des Ladislaus
Postumus entbunden wird, wobei Helene Heb-
ammendienste leistete. Knapp drei Monate spä-
ter kann Ladislaus in Stuhlweißenburg vom
Graner Ebf. mit der ungar. Stephanskrone ge-
krönt werden. Bei diesem Akt hielt Helene Kot-
tanerin den Säugling im Arm.

† A. Habsburg † C.1. Wien
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Günther Hödl

friedrich iii . (1440–93)

FRIEDRICH III. (1440–93)

I. Als Friedrich V. Hzg. von † Österreich,
Steiermark, Kärnten, Krain etc. (leopold.-inner-
österr. Linie der Habsburger), * 21. Sept. 1415
Innsbruck erstes Kind Hzg. Ernsts von Inner-
österreich (1377–1424) und Cimburgis’ von Ma-
sowien (1394/97–1429). – Geschwister: Marga-
rethe (1416/17–86, – Kfs. Friedrich II. von Sach-
sen), Albrecht VI. (1418–63, –Mechthild von der
Pfalz, Wwe. Gf. Ludwigs I. von Württemberg-
Urach), Katharina (1420–93, – Mgf. Karl I. von
Baden), Alexandra (* 1421? † vor 1422), Anna
(1422–29), Rudolf († vor 1423), Leopold († vor
1423), Ernst (II., † 1432). – 1435 Antritt der selb-
ständigen Regierung. 2. Febr. 1440 Wahl zum
röm.-dt. Kg. als F. (bei Ignoranz Friedrichs »des
Schönen«) in Frankfurt am Main; 6. April 1440
Wahlannahme; 17. Juni 1442 Königskrönung in
Aachen. – – 18. Aug. 1451 in Lissabon per proc.
Eleonor von Portugal (* vermutl. 8. Sept. 1436–3.
Sept. 1467), Tochter Kg. Duartes von Portugal
(* 1391, reg. 1433–38) und Leonors († 1445) von
Aragón; 16. März 1452 Hochzeit und Krönung
zum ital. Kg. in Rom. – 19. März 1452 Krönung
zum ital. Kg. und Kaiserkrönung in Rom, 17.
Febr. 1459 Wahl, 4. März 1459 Krönung zum
Kg. von Ungarn. – Kinder: N.N. (* wohl 1. Juni
1454, † bald darauf), Christoph (* 16. Nov. 1455,
† 21. März 1456), † Maximilian (I.) (* 22. März
1459, † 12. Jan. 1519), Helena (* 3. Nov. 1460,
† 28. Aug. 1461), Kunigunde (* 16. März 1465,
† 6. Aug. 1520), Johannes (* 9. Aug. 1466, † 10.
Febr. 1467). – † 13. Aug. 1493 in Linz an den
Folgen einer am 8. Juni 1493 vorgenommenen
Amputation des rechten Fußes und an der Ruhr
infolge übermäßigen Melonengenusses. Beiset-
zung der Intestate in der Stadtpfarrkirche in
Linz, Leichnam auf Anordnung † Maximilians
in St. Stephan in Wien beigesetzt.

II. Das Verdikt der älteren Forschung, dem-
zufolge dieser Habsburger ein kauziger, unrit-
terl., konfliktscheuer und geiziger, von gänzl.
armseligen Interessen geprägter und auf seinen
häusl. Palast reduzierter Phlegmatiker gewesen
sei, der mit seiner vermeintl. Devise aeiov (ge-
deutet als »Alles Erdreich ist Oesterreich unter-
tan«) einen niemals weniger als hypertrophen
Anspruch erhoben habe, ist seit den neueren


